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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren. 
 
Im Folgenden finden Sie eine Leseprobe aus unserer PC-Dokumentenmappe Brandschutz. 
 
Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen  
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „Zur Bestellung“ oder wenden sich bitte direkt an: 
 
 
FORUM Verlag Herkert GmbH 
Mandichostr. 18 
86504 Merching 
 
Telefon: 08233 / 381-123 
Telefax: 08233 / 381-222 
E-Mail: service@forum-verlag.com 
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Brandschutz im Industriebau 
Industriebaurichtlinie 
Rauchabzug 
(Quelle: Abschnitt 5 IndBauRL) 

Firma und Stempel 

 
   
   Firma:       

   Prüfobjekt:       

   Name des Prüfers:        

   Ort und Datum der Prüfung Ort , den Datum 
   

  Prüfliste 
In Ordnung   Nr. Prüffrage Ja Nein

Nicht in Ordnung  
Maßnahme bis wann 

  

1. Wurde bei der Planung beachtet, dass in 
Industriebauten ohne selbsttätige Feuer-
löschanlage ab einer Raumfläche von 
mehr als 200 m² Wand oder Deckenöff-
nungen zur Entrauchung des Gebäudes 
vorhanden sein müssen? 

        

  

2. Wurde bei der Planung beachtet, dass 
diese erfüllt ist, wenn die Räume Öffnun-
gen erhalten, deren Größe mindestens 
2 % ihrer Fläche beträgt. 

        

  

3. Wurde beachtet, dass für Produktions- 
oder Lagerräume (Fläche > als 1.600 m²) 
eine Rauchableitung vorhanden sein 
muss, damit eine Brandbekämpfung mög-
lich wird. 

        

  

4. Wurde beachtet, dass hierfür eine 
raucharme Schicht von mindesten 2,5 m 
für jede zur Brandbekämpfung erforderli-
che Ebene rechnerisch nachgewiesen 
werden muss? 

        

  

5. Wurde beachtet, dass Einrichtungen, wel-
che zur Rauchableitung eingesetzt wer-
den, die technischen Anforderungen für 
Rauchabzugsanlagen erfüllen müssen? 

        

  

6. Wurde beachtet, dass vorhandene Lüf-
tungsanlagen als Rauchabzugsanlagen 
verwendet werden können, wenn diese im 
Brandfall auf „Entlüften“ eingestellt werden 
können? 

        

  

7. Wurde beachtet, dass solche Anlagen 
nicht für den Brandfall ausgelegt sein müs-
sen, wohl aber die Ventilatoren den Anfor-
derungen nach der Richtlinie über die 
brandschutztechnischen Anforderungen an 
Lüftungsleitungen entsprechen müssen? 

        

  

8. Wurde beachtet, dass für Produktions- 
oder Lagerräume (Fläche > 1.600 m²), 
welche über eine selbsttätige Feuerlösch-
anlage verfügen, eine natürliche Rauchab-
zugsanlage mit mindestens 0,5 % aerody-
namisch wirksamer Rauchabzugsfläche 
ausreichend ist? 

        



 
In Ordnung   Nr. Prüffrage Ja Nein

Nicht in Ordnung  
Maßnahme bis wann 

  

9. Wurde beachtet, dass Produktions- oder 
Lagerräume (Fläche > 1.600 m²), welche 
nicht über eine selbsttätige Feuerlöschan-
lage verfügen, Rauchabzugsanlagen auf-
weisen müssen, die sowohl automatisch 
auslösen als auch manuell ausgelöst wer-
den können? 

        

  
10. Wurden die manuellen Bedienstellen für 

solche Anlagen mit der Aufschrift „Rauch-
abzug“ gekennzeichnet? 

        

  
11. Ist an diesen Bedienstellen erkennbar, ob 

die Rauchabzugsanlage  betätigt wurde 
oder nicht? 

        

 

  Datum, Unterschrift 
des Prüfers       
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